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2.1.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
Das betroffene Flurstück stellt eine zentrale Fläche 
innerhalb des Schutzgebietes dar. Innerhalb des 88 ha 
großen Gebietes sind alle Grünländer, wie die o.g. Fläche 
von besonderer Bedeutung für Wat- und Wiesenvögel als 
Rastplatz und Brutrevier sowie für andere 
Lebensgemeinschaften.  
Das Schutzgebiet kann zudem seine Wirkung im Hinblick 
auf das Schutzziel Erhaltung der Lebensgemeinschaften 
der Wat- und Wiesenvögel nur entfalten wenn ein 
entsprechendes Pflege- und Maßnahmenkonzept sich auf 
eine geschlossene Flächenstruktur bezieht.  
Zudem sind diese Grünländer z.T. von seltenen 
Pflanzengesellschaften geprägt.  
Das Flurstück kann in der bisherigen Art und im 
bisherigen Umfang bewirtschaftet werden. 
Bewirtschaftungsauflagen sind nicht vorgesehen.  
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2.1.10 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der genehmigte Betrieb der Sandgewinnungsanlage bleibt 
ebenso wie die geplanten Rekultivierungsmaßnahmen von 
der Ausweisung des NSG Borkenberge unberührt. Siehe 
hierzu die Unberührtheitsklausel unter 2.1.10 F 4 
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2.1.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausweisung des Naturschutzgebietes untersagt nicht 
die ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Nutzung, 
lediglich die Möglichkeit von Kahlschlägen wird 
eingeschränkt. Somit besteht auch weiterhin die 
Möglichkeit schonend und fachgerecht, auch im Sinne der 
Flugsicherheit, in den Baumbestand einzugreifen.  
Das Überfliegen der Naturschutzgebiete mit den 
genannten Flugzeugen ist im NSG Borkenberge 
ausdrücklich erlaubt und ist in den übrigen benachbarten 
Naturschutzgebieten als: „Nicht betroffene Tätigkeit“ zu 
betrachten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. Die Naturschutzgebietsgrenze 
wird entsprechend den Planungen der 
Grundstückseigentümerin zurückgenommen.  
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2.1.07 A 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird tlw. gefolgt. 
 
Im Vogelschutzgebiet des Bereichs „Heubachwiese“ ist 
die Ausweisung einer Strecke von ca. 1600m mit einem 
Angelverbot angezeigt.  
Im Nordosten grenzt der Heubach durchgängig an z.T. 
extensiv genutzte Grünlandareale an. Kartierungen der 
Biolog. Station Zwillbrock haben für diese Bereiche, wie 
auch die auf der Borkener Seite des Heubaches liegenden 
Grünländer, bedeutende Brutvogelvorkommen 
nachgewiesen (in unmittelbarer Bachnähe u.a. 
Rohrammer, Schwarzkehlchen und Wieserpieper). Zudem 
sind diese Areale ein notwendiger Rastplätze für 
Zugvögel.  
Der Ver- und Gebotskatalog für den Bereich 
Heubachwiesen ist zudem mit der von der 
Bezirksregierung erstellten Verordnung für die 
Heubachwiesen in der Gemeinde Reken abgestimmt.  
Es ist jedoch vertretbar, dass für die Dauer des derzeit 
gültigen Pachtvertrages das Angeln an Fliessgewässern 
in der Zeit vom 1.7. bis zum 15.3. des Folgejahres 
weiterhin als nicht betroffene Tätigkeit anzusehen. So 
auch formuliert als: „Nicht betroffene Tätigkeit“ unter 
2.1.07 D 2. 
 
 

^                Dulmania   11
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2.1.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
Der oben beschriebene Teil des Ackerkomplexes 
innerhalb des Naturschutzgebietes ist ein Teil eines 
regional bedeutenden Lebensraumes für die im Gebiet 
vorkommenden Bodenbrüter Feldlerche, Rebhuhn, 
Brachvogel und Kiebitz.  
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2.1.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Das Schutzgebiet kann zudem seine Wirkung im Hinblick 
auf das Schutzziel Erhaltung der Lebensgemeinschaften 
der Wat- und Wiesenvögel nur entfalten wenn ein 
entsprechendes Pflege- und Maßnahmenkonzept sich auf 
eine geschlossene Flächenstruktur bezieht.  
Die Fläche kann in der bisherigen Art und im bisherigen 
Umfang weiter bewirtschaftet werden.  
 
Bewirtschaftungsauflagen sind nicht vorgesehen.  
 
Einer abnehmenden Marktgängigkeit, wie auch einer 
abnehmenden Kreditwürdigkeit wird widersprochen, da mit 
der Ausweisung keinerlei Beschränkungen verbunden 
sind. Im Gegenteil bieten zukünftige 
Naturschutzfachplanungen in dem Naturschutzgebiet 
mittel- wie langfristig eine mindestens ertragsneutrale 
landwirtschaftliche Bewirtschaftungsalternative. 
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2.1.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird teilweise entsprochen. 
 
Die Grenze des Naturschutzgebietes wird im nördlichen 
Bereich des o.g. Flurstückes um 20 m Richtung Osten 
verlegt. Dieses gibt dem Betrieb, zusammen mit den 
bereits bei der Aufstellung des Planes ausgegrenzten 
Grünlandflächen in unmittelbarer Hofnähe ausreichend 
Entwicklungsmöglichkeiten. Zusätzlich entsteht dabei eine 
homogenere Grenzführung des NSG, die in der Örtlichkeit 
leichter nachzuvollziehen ist.  
 
Auch die in den Randbereichen liegenden 
Grünlandflächen sind als Lebensraum vieler 
grünlandgebundener Lebensgemeinschaften von 
besonderer Bedeutung.  
Um als Schutzgebiet, insbesondere auch für Wat- und 
Wiesenvögel, seinen Zweck zu erfüllen, benötigt das 
Schutzgebiet eine ausreichende, in sich geschlossene 
Gebietskulisse, die insbesondere Grünlandstrukturen in 
ihren Randbereichen benötigt. Ein vollständiger Verzicht 
auf Areale wie das oben beschriebene ist daher aus der 
Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes nicht 
angezeigt.  
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Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
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2.1.08 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. Die Bedenken werden 
zur Kenntnis genommen.  
 
Flächen, die im Rahmen vertraglicher Vereinbarungen 
umgewandelt wurden, können ohne Einschränkungen 
nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes wieder in die 
ursprüngliche Nutzungsform überführt werden. (Eine 
entsprechende Erläuterung wird im Satzungstext noch 
ergänzt) 
Nach einer eventuellen Rückumwandlung in Ackerflächen 
bleibt weiterhin die Tatsache, dass der oben beschriebene 
Schutzgebietsteil weiterhin ein Teil eines regional 
bedeutenden Lebensraumes für die im Gebiet 
vorkommenden Bodenbrüter Feldlerche, Rebhuhn, 
Brachvogel und Kiebitz ist.  
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Das Schutzgebiet kann zudem seine Wirkung im Hinblick 
auf das Schutzziel Erhaltung der Lebensgemeinschaften 
der Wat- und Wiesenvögel nur entfalten, wenn ein 
entsprechendes Pflege- und Maßnahmenkonzept sich auf 
eine geschlossene Flächenstruktur bezieht. 
Einer abnehmenden Marktgängigkeit, wie auch einer 
abnehmenden Kreditwürdigkeit wird widersprochen, da mit 
der Ausweisung keinerlei Beschränkungen verbunden 
sind. Im Gegenteil bieten zukünftige 
Naturschutzfachplanungen in dem Naturschutzgebiet 
mittel- wie langfristig eine mindestens ertragsneutrale 
landwirtschaftliche Bewirtschaftungsalternative. 
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Der Anregung wird gefolgt bzw. die Anregung wird zur 
Kenntnis genommen. 
Insofern bereits rechtskräftige B-Pläne bei der 
Endfertigung des Planes vorliegen, werden in diesen 
Bereichen die Grenzen des Landschaftsplangebietes 
entsprechend zurückgenommen. 
Sollten nach Rechtskraft des Landschaftsplanes weitere 
Baugebiete rechtskräftig werden, treten in diesen 
Bereichen die Grenzen des Landschaftsplanes, falls kein 
im Landschaftsplan dargestelltes Schutzgebiet betroffen 
ist, automatisch zurück. 
Reichen diese Bebauungsplanbereiche in bestehende 
Schutzgebiete hinein, ist nach 2.2 G eine Befreiung nach § 
69 LG NRW notwendig. 
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2.1.08 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
Der oben beschriebene Teil des Ackerkomplexes 
innerhalb des Naturschutzgebietes ist ein Teil eines 
bedeutenden Lebensraumes für die im Gebiet 
vorkommenden Bodenbrüter Feldlerche, Rebhuhn, 
Brachvogel und Kiebitz.  
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2.1.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Das Schutzgebiet kann zudem seine Wirkung im Hinblick 
auf das Schutzziel Erhaltung der Lebensgemeinschaften 
der Wat- und Wiesenvögel nur entfalten wenn ein 
entsprechendes Pflege- und Maßnahmenkonzept sich auf 
eine geschlossene Flächenstruktur bezieht.  
Die Fläche kann in der bisherigen Art und im bisherigen 
Umfang weiter bewirtschaftet werden. 
Bewirtschaftungsauflagen sind nicht vorgesehen. 
Einer abnehmenden Marktgängigkeit, wie auch einer 
abnehmenden Kreditwürdigkeit wird widersprochen, da mit 
der Ausweisung keinerlei Beschränkungen verbunden 
sind. Im Gegenteil bieten zukünftige 
Naturschutzfachplanungen in dem Naturschutzgebiet 
mittel- wie langfristig eine mindestens ertragsneutrale 
landwirtschaftliche Bewirtschaftungsalternative. 
 
Die in den südlichen Randbereichen liegenden Grünländer 
sind als Lebensraum vieler grünlandgebundener 
Lebensgemeinschaften von besonderer Bedeutung. 
Um als Schutzgebiet insbesondere auch für Wat- und 
Wiesenvögel seinen Zweck zu erfüllen benötigt das 
Schutzgebiet eine ausreichende, in sich geschlossene 
Gebietskulisse, die insbesondere Grünlandstrukturen in 
ihren Randbereichen benötigt. Ein Verzicht auf Areale wie 
das oben beschriebene ist daher nicht angezeigt. 
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2.1.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt 
 
Auch die in den Randbereichen liegenden Grünländer sind 
als Lebensraum vieler grünlandgebundener 
Lebensgemeinschaften von besonderer Bedeutung. 
Um das Schutzgebiet insbesondere auch für Wat- und 
Wiesenvögel seinem Zweck entsprechendzu gestalten, 
benötigt das Schutzgebiet eine ausreichende, in sich 
geschlossene Gebietskulisse, die insbesondere 
Grünlandstrukturen in ihren Randbereichen benötigt. Ein 
Verzicht auf Areale wie das oben beschriebene ist daher 
nicht angezeigt. 
Die Fläche kann in der bisherigen Art und im bisherigen 
Umfang weiter bewirtschaftet werden. 
Bewirtschaftungsauflagen sind nicht vorgesehen. Einer 
abnehmenden Marktgängigkeit, wie auch einer 
abnehmenden Kreditwürdigkeit wird widersprochen, da 
mit der Ausweisung keinerlei Beschränkungen verbunden 
sind. Im Gegenteil bieten zukünftige 
Naturschutzfachplanungen in dem Naturschutzgebiet 
mittel- wie langfristig eine mindestens ertragsneutrale 
landwirtschaftliche Bewirtschaftungsalternative. 
Die o.g. Fläche besitzt trotz vormaliger Ackernutzung z.T. 
eine alte Grasnarbe deren Entwicklung viele Jahre 
benötigte. Die hier auch auf kleinerem Raum entstandenen 
Lebensgemeinschaften sind kaum durch andere neu 
angelegte Grünlandareale ersetzbar. In Verbindung mit 
den diesen Feldschlag umgebenden Gehölz- und 
Saumstrukturen wird auch der Schutzzweck, Seltenheit, 
Eigenart und Schönheit des Gebietes exemplarisch 
besonders deutlich.  
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2.1.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch die in den Randbereichen liegenden Grünländer sind 
als Lebensraum vieler grünlandgebundener 
Lebensgemeinschaften von besonderer Bedeutung. Die 
hier gewachsenen vegetationskundlichen Strukturen sind 
nur schwer zu ersetzen.  
 

^                Pöpping-Segbert  34 



11  

 

 
 
 
 
2.1.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Die o.g. Ackerflächen innerhalb des Naturschutzgebietes 
sind Teil eines bedeutenden Lebensraumes für die im 
Gebiet vorkommenden Bodenbrüter Feldlerche, Rebhuhn, 
Brachvogel und Kiebitz. Dieses gilt insbesondere auch für 
die kleine Ackerfläche im Zentrum des 
Naturschutzgebietes.  
Der hier angebotene Tausch, in dessen Folge Teile des 
Grünlandes im Norden des NSG umgewandelt werden 
sollen, wird aus den oben angeführten Gründen somit 
nicht zugestimmt. 
Um als Schutzgebiet insbesondere auch für Wat- und 
Wiesenvögel seinen Zweck zu erfüllen, benötigt das 
Schutzgebiet eine ausreichende, in sich geschlossene 
Gebietskulisse, die insbesondere Grünlandstrukturen in 
ihren Randbereichen benötigt. Ein Verzicht auf Areale wie 
das oben beschriebene ist daher nicht angezeigt.  
Die Flächen können in der bisherigen Art und im 
bisherigen Umfang weiter bewirtschaftet werden.  
Bewirtschaftungsauflagen sind nicht vorgesehen.  
Einer abnehmenden Marktgängigkeit, wie auch eine 
abnehmende Kreditwürdigkeit wird widersprochen, da mit 
der Ausweisung keinerlei Beschränkungen verbunden 
sind. Im Gegenteil bieten zukünftige 
Naturschutzfachplanungen in dem Naturschutzgebiet 
mittel- wie langfristig eine mindestens ertragsneutrale 
landwirtschaftliche Bewirtschaftungsalternative. 
Dieses gilt auch für die oben beschriebenen Ackerflächen 
innerhalb des Letter Bruchs. 
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5.1.011 
5.1.013 
5.1.018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
Maßnahmen nach § 26 LG NRW sind grundsätzlich 
freiwillig. Eine evtl. Umsetzung von Pflanzmaßnahmen 
erfolgt nur mit Zustimmung und in Abstimmung mit dem 
Grundeigentümer. Bei der Umsetzung wird auf die 
örtlichen Gegebenheiten, wie auch auf die Belange der 
Verkehrssicherheit, Rücksicht genommen. 
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2.1.10 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen 
 
Der genehmigte Betrieb der Sandgewinnungsanlagen 
bleibt von der Ausweisung des NSG Borkenberge 
unberührt. Siehe hierzu die Unberührtheitsklausel unter 
2.1.10 F 4 
Der gleiche Grundsatz gilt für die Sandgewinnungsanlage 
außerhalb des NSG. 
Keine Festsetzung des Landschaftsplanes Merfelder 
Bruch - Borkenberge steht den Belangen der o.g. Anlagen 
entgegen. 
 

^                Tecklenborg   41
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Anschreiben vom 11.08.2004 mit der Bitte einer 
Konkretisierung (Fristsetzung: 27.08.2004) wurde nicht 
beantwortet. 
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2.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 B 2 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Gemäß § 27b LG NRW sind alle Bürger möglichst 
frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Grundsätze 
sowie die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung zu 
informieren.  
Dieses hat in Form einer öffentlichen Veranstaltung am 
6.April 2004 im Rathaus der Stadtverwaltung Dülmen 
stattgefunden. Hier wurden alle wesentlichen geplanten 
Änderungen des Landschaftsplanes vorgestellt und 
diskutiert.  
Zusätzlich weisen die Internetseiten des Kreises zum 
betroffenen Landschaftsplan auf alle wesentlichen 
geplanten Änderungen hin.  
§ 27c LG NRW regelt lediglich, die Offenlage, auf die sich 
dieses Schreiben bezieht, ortsüblich bekannt zu machen.  
Das Amtsblatt weist zudem, neben der Erwähnung der 
redaktionellen Änderungen, auf alle wesentlichen 
Änderungen hin.  
 
 
Die Kleingewässer erfahren hier eine in diesem Plan 
erstmalig vorgenommene genauen Definition. Diese ist 
eine in der Vorabwägung definierte moderate Größe, die 
Kleingewässer eher zu Gunsten des Nutzers beschreibt.  
Fischereirechtlich sind Kleingewässer alle stehenden 
Gewässer kleiner 5.000 m². 
 
 
 
 
Die Anregung wird wie folgt berücksichtigt: 
 
B.2 Jagdliche Regelungen 
1. Wildfütterungsanlagen, Wildäsungsflächen ohne 
vorherige Genehmigung mit der Unteren Forstbehörde und 
der Unteren Landschaftsbehörde neu anzulegen sowie 
Wildäcker mit stickstoffhaltigen Düngern oder mit Bioziden 
zu behandeln;  
 
 

^                von Croy   43 
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2.4.014 
 
 
 
 
 
 
2.2.02 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt  
Die südliche Grenze des LB´s wird in der Karte wie in den 
textlichen Darstellungen entsprechend korrigiert 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt bzw. die Anregung wird 
zur Kenntnis genommen.  
Die in der Anlage des Eigentümers gekennzeichnete 
Fläche war in der vormaligen LP-Fassung als Kulisse 
geschützter Landschaftsbestandteile dargestellt. Der 
Bestand an Hecken und Einzelgehölzen in und um die 
Fläche rechtfertigen einen Verbleib in einem Schutzgebiet. 
Insofern bereits rechtskräftige B-Pläne bei der 
Endfertigung des Planes vorliegen, wird in diesen 
Bereichen, die Grenze des Plangebietes auf die Grenzen 
der entsprechenden B-pläne zurückgenommen. 
Sollten nach Rechtskraft des Landschaftsplanes weitere 
Baugebiete rechtskräftig werden, treten in diesen 
Bereichen die Grenzen des Landschaftsplanes, falls kein 
im Landschaftsplan dargestelltes Schutzgebiet betroffen 
ist, automatisch zurück. 
Reichen diese Bebauungsplanbereiche in bestehende 
Schutzgebiete hinein, ist nach 2.2 G eine Befreiung nach § 
69 LG NRW notwendig. 
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2.4.062 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt 
 
Die seit 1990 als ausgewiesene ca. 0,2 ha große Fläche ist 
nicht wegen ihres besonderen Biotopwertes als 
geschützter Landschaftsbestandteil ausgewiesen, sondern 
gemäß § 23 zur Belebung, Gliederung oder Pflege des 
Orts- und Landschaftsbildes.  
 
Im Bereich des Landschaftsplanes wurden neben den FFH-
bedingten Schutzgebietsausweisungen und der 
Erweiterung des NSG Letter Bruch incl. des 
Umgebungsschutzes keine weitreichenden 
Neuausweisungen getätigt. Insbesondere bei den 
geschützten Landschaftsbestandteilen und 
Naturdenkmalen wurde bei der Überprüfung der 
Schutzwürdigkeit der Schutzzweck als nicht mehr 
ausreichend erachtet und das betreffende Schutzobjekt 
gestrichen.  
 
Zudem stellen die neu gefassten Ver- und Gebote so wie 
die Nicht betroffenen Tätigkeiten in den 
Landschaftsschutzgebieten eine deutliche Vereinfachung 
für die von der Ausweisung hauptbetroffene 
Landwirtschaft dar.  
In keinem Schutzgebiet wird durch die Auflagen des 
Landschaftsplanes eine entschädigungsfreie 
Beschränkung der aktuellen Bewirtschaftung möglich.  
Die beschriebene Mehrbelastung durch die Änderung des 
Landschaftsplanes ist somit nicht nachvollziehbar. 
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Nr. 

2. Änderung Landschaftsplan  
Merfelder Bruch - Borkenberge 

Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr. 

 
Beschlussvorschlag 
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Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Ausweisung des Landschaftsschutzgebietes sehen 
keine Einschränkungen der ordnungsgemäßen 
Landwirtschaft vor.  
Die o.g. Flächen können weiter wie bisher genutzt werden. 
Sie bleiben somit auch als Nachweisflächen erhalten.  
Im Außenbereich baurechtlich zulässige Anlagen oder 
Gebäude die einem landwirtschaftlichen Betrieb dienen 
sind auch, ohne zusätzliche Auflagen, im 
Landschaftsschutzgebiet zulässig. Dieses gilt auch für 
eine eventuelle Hofaussiedlung. 
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